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INHALTSVERZEICHNIS 

 
 

EINKOMMENSTEUER 
 
STEUERLICHE BEHANDLUNG DER LEIS-
TUNGEN EINER VOR DEM 1. JANUAR 
2005 ABGESCHLOSSENEN DIREKTVER-
SICHERUNG IN FORM EINER SOG. AUF-
BAUVERSICHERUNG 
 
Ein hauptberuflich bei einer Versicherung täti-
ger Generalagent hatte mit seinem Arbeitgeber 
einen Versorgungsvertrag geschlossen. Es 
handelte sich um zwei Direktversicherungsver-
träge als sog. Aufbauversicherungen gegen 
jährliche Einmalbeträge in variabler Höhe. Die-
se errechneten sich aus dem Bestandszu-
wachs gemäß einer vertraglich vereinbarten 
Berechnungsmethode. Beitragszahler war beim 
ersten Vertrag die Versicherung. Beim zweiten 
Vertrag wurden die Beiträge jeweils hälftig von 
der Versicherung und dem Generalagenten 
geleistet.  

Die Verträge wurden 1982 mit einer Laufzeit 
bis 2011 abgeschlossen. Für die Kapitalwerte 
der von der Versicherung finanzierten Versi-
cherungsleistungen wurde zwischen den Betei-
ligten ein Handelsvertreterausgleichsanspruch 
ausgeschlossen. 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass die 
Zahlungen aus beiden Aufbauversicherungen 
zum Ablaufzeitpunkt steuerfrei waren. Es han-
delte sich um Leistungen der sog. Externen 
Altersversorgung, zu denen auch die Direkt-
versicherung gehört. Die Zahlungen gehörten 
auch nicht zu den Einkünften aus Gewerbebe-
trieb. Die eventuelle Verrechnung mit dem 
Ausgleichsanspruch spielt für die Beurteilung 
keine Rolle. 
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UNTERNEHMER/UNTERNEHMEN 
 
FIRMENWAGEN FÜR DEN EHEPARTNER 
ALS MINIJOBBER 
 
Ein Einzelhändler stellte seine Frau im Rah-
men eines Minijobs für 400 € monatlich als 
Büro- und Kurierkraft an. Wesentlicher Be-
standteil des Arbeitslohns war die Möglichkeit, 
den für die Kurierfahrten eingesetzten Pkw 
auch privat fahren zu dürfen. Die private Nut-
zungsmöglichkeit ermittelte der Einzelhändler 
anhand der 1 % Regelung und zahlte den Dif-
ferenzbetrag zum Gesamtvergütungsanspruch 
von 15 € monatlich aus. Das Finanzamt er-
kannte das Arbeitsverhältnis nicht an. 
Das bestätigte der Bundesfinanzhof. Typi-
scherweise wird ein Arbeitgeber einem Arbeit-
nehmer einen Firmenwagen nur dann zur un-
eingeschränkten Privatnutzung überlassen, 
wenn sich nach überschlägiger Kalkulation sein 
Aufwand zuzüglich des Barlohns als angemes-
sene Gegenleistung für die Arbeitskraft dar-
stellt. Bei hohem Gehalt wirkt sich die Privat-
nutzung des Fahrzeugs nur verhältnismäßig 
gering aus. Bei einem Minijob hingegen wird 
die Vergütung im Wesentlichen von der Privat-
nutzung bestimmt. 
 
Hinweis 
Der Bundesfinanzhof weist darauf hin, dass es 
möglich ist, eine Kilometerbegrenzung oder 
eine Zuzahlung für Privatfahrten oberhalb ei-
nes bestimmten Kilometerlimits zu vereinbaren. 
Steht der Gesamtaufwand des Arbeitgebers 
dann in einem angemessenen Verhältnis zum 
Wert der Arbeitsleistung, kann das Ehepartner-
Arbeitsverhältnis anzuerkennen sein. 
 
I 

MIETER/VERMIETER 
 
WERBUNGSKOSTENABZUG BEI VER-
MIETUNGSABSICHT EINER SELBSTGE-
NUTZTEN WOHNUNG 
 
Renovierungskosten der eigenen Wohnung 
während der Selbstnutzung können steuerlich 
nur eingeschränkt im Rahmen der haushalts-
nahen Dienstleistungen oder Handwerkerleis-
tungen geltend gemacht werden. Beabsichtigt 
der Eigentümer die dauerhafte Vermietung 
dieser Wohnung, sind die nach seinem Auszug 
entstandenen Renovierungskosten als vorweg-
genommene Werbungskosten steuerlich ab-
zugsfähig, wenn die Vermietungsabsicht nach-
gewiesen oder glaubhaft gemacht wird. Hat er 
sich noch nicht endgültig zur Vermietung ent-
schieden, sind die Renovierungskosten erst 
dann abzugsfähig, wenn eine endgültige Ver-
mietungsabsicht besteht. Diese kann z. B. 
durch Zeitungsanzeigen oder die Beauftragung 
eines Maklers nachgewiesen werden. 
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts München) 
 
AUSÜBUNG DER VERLÄNGERUNGSOP-
TION BEI DER GEWERBEMIETE BEDARF 
NICHT DER SCHRIFTFORM 

 
Will ein Mieter die in einem Gewerbemietver-
trag enthaltene Verlängerungsoption ausüben, 
ist dabei keine Schriftform einzuhalten. Dies 
hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
In einem Gewerbemietvertrag war neben einer 
Festlaufzeit eine zehnjährige Verlängerungsop-
tion für den Mieter vorgesehen. Diese Option 
übte der Mieter auch rechtzeitig aus, jedoch 
per Computerfax ohne Unterschrift. Der Ver-
mieter vertrat die Auffassung, dass die Option 
mangels eingehaltener Schriftform nicht wirk-
sam ausgeübt worden sei. 
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Nach Auffassung des Gerichts war die Opti-
onsausübung jedoch wirksam erfolgt. Die Par-
teien haben keinen neuen Vertrag geschlos-
sen, vielmehr wurde dem bestehenden Miet-
verhältnis lediglich ein neuer Zeitabschnitt 
hinzugefügt. Durch die Optionsausübung hat 
der Mieter mittels einseitiger Erklärung ein ihm 
eingeräumtes Gestaltungsrecht wahrgenom-
men, das keinerlei Formerfordernissen unter-
liegt. 
 

UMSATZSTEUER 
 
EUGH MUSS ÜBER UMSATZSTEUER-
RECHTLICHE BEHANDLUNG MEDIZINI-
SCHER TELEFONBERATUNG ENTSCHEI-
DEN 
 
Der Bundesfinanzhof hat in einem Verfahren 
zu entscheiden, in dem es um die Frage geht, 
ob Umsätze aus medizinischer Telefonbera-
tung umsatzsteuerpflichtig sind oder ob es sich 
um umsatzsteuerfreie Heilbehandlungen im 
Bereich der Humanmedizin handelt. Die Bera-
tungen wurden im Regelfall von besonders 
geschulten medizinischen Fachangestellten 
bzw. Krankenschwestern durchgeführt. In mehr 
als einem Drittel der Fälle wurde zudem ein 
Arzt, regelmäßig ein Facharzt, hinzugezogen. 
Das Gericht hat vor allem Zweifel, ob telefoni-
sche Beratungsleistungen mit medizinischem 
Inhalt unabhängig von einer konkreten ärztli-
chen Behandlung durch die Auskunft gebende 
Person und ohne persönlichen Kontakt zwi-
schen Arzt und Patient unter die Umsatzsteu-
erbefreiung für ärztliche Leistungen fällt. Es hat 
die Streitfrage daher dem Gerichtshof der Eu-
ropäischen Union (EuGH) zur Vorabentschei-
dung vorgelegt. 
 
 

Tipp 
Umsatzsteuerfestsetzungen für medizinische 
Telefonberatungen sollten daher offen gehalten 
werden. 
 
Bruchteilsgemeinschaft in der Umsatzsteu-
er 
Eine Bruchteilsgemeinschaft kann umsatzsteu-
errechtlich nicht Unternehmerin sein. Dies hat 
der Bundesfinanzhof unter Änderung seiner 
langjährigen Rechtsprechung entschieden. 

Bei einer Gemeinschaft nach Bruchteilen ist 
der Gemeinschafter, nicht aber die Gemein-
schaft leistender Unternehmer hinsichtlich der 
mit dem gemeinschaftlichen Recht erbrachten 
Leistungen. Denn die Gemeinschaft ist unfähig, 
Trägerin von Rechten und Pflichten zu sein. 
Sie nimmt weder selbst noch durch Vertreter 
am Rechtsverkehr teil. Folglich sind bei einer 
gemeinschaftlich bezogenen Leistung die ein-
zelnen Gemeinschafter entsprechend ihrer 
Beteiligungsquote Leistungsempfänger und 
zum Vorsteuerabzug berechtigt. 

Im entschiedenen Fall hatten ein Forscher 
und mehrere weitere Erfinder zusammen eine 
Erfindung gemacht, sodass ihnen das Recht 
auf das Patent gemeinschaftlich zustand. Da 
die Beteiligten keine besondere Vereinbarung 
getroffen hatten, war bei der Erfindergemein-
schaft aufgrund der bloßen Tatsache der ge-
meinsamen erfinderischen Tätigkeit von einem 
Gemeinschaftsverhältnis als Bruchteilsgemein-
schaft auszugehen. Daher war der Forscher 
als Gemeinschafter Unternehmer und Steuer-
schuldner entsprechend seinem Anteil. 
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ENTGELTE FÜR GARANTIEZUSAGEN 
EINES GEBRAUCHTWAGENHÄNDLERS 
SIND UMSATZSTEUERFREIVERFAH-
RENSRECHT 
 
Ein Gebrauchtwagenhändler bot im Zusam-
menhang mit dem Verkauf der Fahrzeuge auch 
eine erweiterte Gebrauchtwagengarantie an. 
Der Käufer konnte im Garantiefall wählen, ob 
er die Reparatur beim Händler oder in einer 
anderen Werkstatt ausführen ließ. Der Händler 
hatte für den Garantiefall bei einer Versiche-
rungsgesellschaft eine Rückversicherung ab-
geschlossen. Über die Zusatzgarantie stellte er 
gegenüber den Käufern eine Rechnung ohne 
Ausweis von Umsatzsteuer aber mit 19 % Ver-
sicherungssteuer aus und behandelte die Ent-
gelte in seinen Umsatzsteuererklärungen als 
steuerfrei. Das Finanzamt meinte, die Garan-
tiezusage sei eine unselbstständige Nebenleis-
tung zum Gebrauchtwagenverkauf und daher 
umsatzsteuerpflichtig. 

Der Bundesfinanzhof gab dem Händler 
recht, weil er dem Käufer Versicherungsschutz 
verschafft hatte, der der Versicherungssteuer 
unterlag. Hierdurch soll eine doppelte Belas-
tung des Versicherten mit Versicherungssteuer 
und Umsatzsteuer vermieden werden. 

 
SCHÄTZUNGSWEISE AUFTEILUNG DES 
GESAMTPREISES AUF ÜBERNACHTUNG 
UND FRÜHSTÜCK BEI BEHERBEGUNGS-
BETRIEBEN 
 
Beherbergungsleistungen unterliegen dem 
ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %. Er-
bringt der Betrieb auch Frühstücksleistungen, 
unterliegen diese Umsätze dem Regelsteuer-
satz von 19 %. 
 

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat 
entschieden, dass Frühstücksleistungen auch 
dann von der Steuerermäßigung ausgenom-
men sind, wenn sie Nebenleistungen zu den 
ermäßigt zu besteuernden Übernachtungsleis-
tungen sind. Ein Gesamtpreis für Übernach-
tung und Frühstück müsse auf die beiden Leis-
tungen aufgeteilt werden. Eine Schätzung von 
80 % Übernachtungsleistung und 20 % Früh-
stücksleistung führe zumindest dann zu ange-
messenen Ergebnissen, wenn der so ermittelte 
Frühstückspreis sich im Rahmen des am örtli-
chen Markt Üblichen hält. Eine Schätzung an-
hand der Kalkulation des Gesamtpreises durch 
den Unternehmer komme nur in Betracht, wenn 
eine solche Kalkulation im Vorhinein erstellt 
worden sei. 
 
Hinweis 
Im entschiedenen Fall bestand für Übernach-
tungsgäste nicht die Möglichkeit, das Frühstück 
(mit entsprechender Preisminderung) „abzu-
wählen“. Daher erschien eine Aufteilung nach 
den Einzelverkaufspreisen nicht möglich. Auch 
konnte der Einzelverkaufspreis für die Über-
nachtungsleistung aufgrund dessen nicht im 
Wege der Subtraktion des Einzelverkaufsprei-
ses für ein Frühstück (an Nicht-
Übernachtungsgäste) vom Gesamtpreis für die 
jeweilige Übernachtung mit Frühstück ermittelt 
werden. 
 
 

ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 
 
KEIN STEUERPFLICHTIGER ARBEITS-
LOHN BEI PKW-RABATTEN AN BE-
SCHÄFTIGTE EINES VERTRAGSPART-
NERS 
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Ein Automobilwerk gewährte den Mitarbeitern 
seines Vertragspartners, einem auf die Herstel-
lung von Getrieben spezialisierten Unterneh-
men, Rabatte beim Kauf von jährlich bis zu vier 
Fahrzeugen aus seiner Produktion. Getriebe-
hersteller und Automobilwerk waren gesell-
schaftsrechtlich miteinander verbunden. Pro-
dukte des Getriebeherstellers wurden auch an 
das Automobilwerk geliefert. Voraussetzung für 
die Nachlassgewährung war der Kauf eines 
Kraftfahrzeugs bei einem örtlichen hersteller-
gebundenen Händler. Das Finanzamt behan-
delte die Rabatte bei den Arbeitnehmern des 
Getriebeherstellers als steuerpflichtigen Ar-
beitslohn. 
    Hiergegen wandte sich ein Mitarbeiter des 
Getriebeherstellers. Er vertrat die Auffassung, 
das Automobilwerk verfolge mit der Gewährung 
der Preisnachlässe vorrangig eigenwirtschaftli-
che Zwecke. Die Mitarbeiter verbundener Un-
ternehmen wären wichtige Markenbotschafter 
mit Multiplikator-Effekt, um die Fahrzeuge des 
Automobilwerks bekannter zu machen. Die 
Initiative für die Preisnachlässe gehe vom Au-
tomobilwerk aus. Sein Arbeitgeber, der Getrie-
behersteller, wirke an der Preisgestaltung des 
Automobilwerks nicht mit. 

Das Finanzgericht Köln folgte der Argumen-
tation des Mitarbeiters. Es sah keinen Zusam-
menhang zwischen Vorteilsgewährung und 
Arbeitsleistung. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend ent-
scheiden. 

 
SACHGRUNDLOSE BEFRISTUNG BEI 
VORBESCHÄFTIGUNG REGELMÄßIG UN-
ZULÄSSIG 
 
Ein Arbeitsvertrag kann ohne sachlichen Grund 
nicht befristet werden, wenn mit demselben 
Arbeitgeber schon vorher einmal ein befristetes 

oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden 
hat. 

Ein Arbeiter war von März 2004 bis Sep-
tember 2005 als gewerblicher Mitarbeiter bei 
einem Unternehmen tätig. Im August 2013 
stellte das Unternehmen den Mann erneut 
sachgrundlos befristet als Facharbeiter ein. Die 
Parteien verlängerten die Vertragslaufzeit 
mehrfach, zuletzt bis August 2015. Der Arbeiter 
vertrat die Auffassung, dass sein Arbeitsver-
hältnis zu diesem Zeitpunkt nicht geendet ha-
be. 

Zu Recht, wie das Bundesarbeitsgericht  
entschied. Das Verbot der sachgrundlosen 
Befristung kann zwar unzumutbar sein, wenn 
die Vorbeschäftigung sehr lange zurückliegt, 
ganz anders geartet oder sehr kurz sehr lange 
zurückliegt, ganz anders geartet oder sehr kurz 
war. Um einen solchen Fall handelte es sich 
hier aber nicht. Vielmehr lag das vorige Ar-
beitsverhältnis im entschiedenen Fall nicht 
sehr lange, sondern nur acht Jahre zurück. 

 
Hinweis 
Das Bundesarbeitsgericht hat damit seine 
frühere Rechtsprechung geändert, wonach es 
eine erneute sachgrundlose Befristung für zu-
lässig hielt, wenn zwischen den Beschäfti-
gungsverhältnissen mehr als drei Jahre lagen. 

 
 

SONSTIGES 
 

VERMIETUNGSPLATTFORM AIRBNB 
MUSS IDENTITÄT VON WOHNUNGSVER-
MIETERN PREISGEBEN 
 
In vielen Städten Deutschlands gilt für Wohn-
raum ein Zweckentfremdungsverbot. Danach 
dürfen private Wohnungen nicht oder nur in 
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begrenztem Umfang als Ferienwohnungen 
vermietet werden. In München ist danach eine 
Vermietung privater Wohnräume länger als 
acht Wochen im Kalenderjahr für Zwecke der 
Fremdbeherbergung genehmigungspflichtig. 

Die Stadt München hat daher von der in Ir-
land ansässigen Vermietungsplattform Airbnb 
Auskunft darüber verlangt, welche Vermieter 
im Stadtgebiet München im Zeitraum Januar 
2017 bis Juli 2018 Wohnungen über die Platt-
form vermietet und dabei die Höchstdauer von 
acht Wochen überschritten haben. 

Zu Recht, wie das Verwaltungsgericht Mün-
chen bestätigte. Die Betreibergesellschaft von 
Airbnb muss, weil sie in Deutschland tätig wird, 
die nationalen Vorschriften befolgen. Daran 
ändert auch der irische Firmensitz nichts. Da 
die Stadt München sachlich und örtlich zustän-
dig war und kein Verstoß gegen EU-Recht oder 
datenschutzrechtliche Bestimmungen vorlag, 
war nicht nur das Auskunftsverlangen, sondern 
auch das zusätzlich angedrohte Zwangsgeld i. 
H. v. 300.000 € für den Fall der Zuwiderhand-
lung rechtmäßig. 

 
KEIN UNFALLVERSICHERUNGSSCHUTZ 
BEI HANDYNUTZUNG IM STRAßENVER-
KEHR 

 
Eine Hotelangestellte wurde auf dem Heimweg 
von der Arbeit beim Überqueren eines unbe-
schrankten Bahnübergangs von einer Bahn 
erfasst. Sie erlitt dabei Frakturen im Kopfbe-
reich, eine Hirnblutung und befand sich mona-
telang in stationärer Behandlung. Da die Ange-
stellte zum Unfallzeitpunkt mit dem Handy 
telefoniert hatte, lehnte es die Berufsgenos-
senschaft ab, den Unfall als Arbeitsunfall an-
zuerkennen. 

Das Sozialgericht Frankfurt am Main gab 
der Berufsgenossenschaft recht. Zwar war die 

Frau als Beschäftigte auf dem Heimweg grund-
sätzlich gesetzlich unfallversichert. Umfasst sei 
hiervon jedoch nur die Tätigkeit des Nachhau-
se gehens vom Arbeitsort, nicht auch das 
gleichzeitige Telefonieren. Es handele sich 
daher um eine gemischte Tätigkeit durch 
gleichzeitiges Ausüben einer versicherten Ver-
richtung (nachhause gehen) und einer unversi-
cherten Verrichtung (Telefonieren). Ein Ar-
beitsunfall sei nur gegeben, wenn der Unfall 
wesentlich durch die versicherte Tätigkeit ver-
ursacht sei. 

Im entschiedenen Fall sei die Wahrneh-
mungsfähigkeit der Frau durch das Telefonie-
ren jedoch deutlich eingeschränkt gewesen, 
sodass das hierdurch begründete erhebliche 
Risiko maßgeblich zu dem Unfall geführt habe. 
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